
König-Ludwig-Haus 

Pflegekräfte (m/w) für Einsätze als Aushilfe im OP-Bereich  
 

gesucht 

Zur Vertretung in Fällen von kurzfristigem, unvorhersehbarem Personalbedarf werden  

bei der Orthopädischen Klinik König-Ludwig-Haus 

Wenn Sie...  

 ausgebildete/-r Operationstechnische/-r Assistent/-in oder Gesundheits- und Krankenpfleger/-in sind 

 über mehrjährige Berufserfahrung im OP-Bereich eines Krankenhauses verfügen 

 momentan nicht (mehr) aktiv in Ihrem ursprünglichen Beruf tätig sind, z.B. weil Sie bereits berentet sind, ein Aufbaustu-
dium absolvieren, sich in Elternzeit befinden o.ä. 

 sich aufgrund Ihres reichen Erfahrungsschatzes schnell in ein neues Umfeld einarbeiten können 

 auf der Suche nach einer Hinzuverdienstmöglichkeit ohne Verpflichtung zur ständigen Anwesenheit sind 
 bereit und in der Lage sind bei kurzfristigem Bedarf spontan einzuspringen 

                           … dann sollten wir uns unbedingt kennenlernen 

 

Sollten Sie Interesse haben, sich im vorgenannten Wege eine Hinzuverdienstmöglichkeit zu sichern, dann kontaktieren Sie 
uns bzw. schicken uns direkt eine Kurzbewerbung in Form eines Motivationsschreibens und eines Lebenslaufes an die un-
tenstehende Adresse der Personalabteilung. Bezirk Unterfranken, Personalreferat, 

König-Ludwig-Haus 
Personalabteilung, 
Brettreichstr. 11, 97074 Würzburg 
E-Mail: personal@klh.de 

Ihre Ansprechpartnerin für Fragen zur Tätigkeit:  
Frau Bach, Pflegedirektorin 
Telefon: 0931 803-1221 
E-Mail: michaela.bach@klh.de 

DER BEZIRK BERÄT | HILFT | FÖRDERT 

ideal als Hinzuverdienstmöglichkeit für Rentner/-innen, Studenten/-innen, Väter/Mütter in Eltern-
zeit etc.  

Die aushilfsweise Tätigkeit erfolgt zu den folgenden  Konditionen .. 
 

 die Beschäftigung erfolgt im Rahmen eines geringfügigen (kurzfristigen) Beschäftigungsverhältnisses 

 die Einsätze erfolgen bei kurzfristigem Personalbedarf, insbesondere im Falle von unvorhersehbarem Vertretungsbedarf 

 für die tatsächlich geleisteten Stunden wird eine Stundenvergütung nach EG P8 TVöD-K (derzeit 16,71 EUR) gezahlt 

 die Tätigkeit unterliegt nicht der Sozialversicherungspflicht, d.h. kein Abzug von Sozialversicherungsbeiträgen 

 für Sie besteht grds. keine Verpflichtung die Arbeit im Bedarfsfall aufzunehmen 

 eine feste Arbeitszeit wird demzufolge auch nicht vereinbart 

 im Bedarfsfall erfolgt der Einsatz in der Regel für eine volle Schicht 

 an Feiertagen, Wochenenden oder in der Nacht erfolgt kein Einsatz 

 preisgünstige Verpflegung (Kantine) 

 eine zentrale Lage mit guter Verkehrsanbindung an den öffentlichen Nahverkehr 


